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Stand: 03 / 2009  Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 

 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben 
 

Neubau eines kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Ottersweier-Zell und 

Bühl-Moos entlang der L87a  

1.2 Natura 2000-Gebiete Gebietsnummer(n) Gebietsname(n) 

 Vogelschutz-Gebiet 7314-441 „Acher-Niederung“ 

1.3 Vorhabensträger Adresse 

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Abteilung 4 Straßenwesen und Verkehr 

Schlossplatz 4 – 6 

76131 Karlsruhe 

Telefon / Fax / E-Mail 

Frau Steinbach 

Telefon: 0721 926-3347   

E-Mail gertraud.steinbach@rpk.bwl.de 

1.4 Gemeinde Ottersweier-Zell, Bühl-Moos 

1.5 Genehmigungsbehörde 

(sofern nicht § 34 Abs. 1a 

BNatSchG einschlägig) 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

1.6 Naturschutzbehörde Landratsamt Rastatt, Untere Naturschutzbehörde 

1.7 Beschreibung des Vor-
habens  

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant den Bau eines straßenbegleitenden Rad- und 

Wirtschaftsweges zwischen Ottersweier-Zell und Bühl-Moos, beginnend bei ca. km 1,24 

der L87a und von dort an ein Verlauf östlich der Fahrbahn. Die Planung ist Bestandteil 

des Radwegenetzes „PAMINA-Radweg Süd“ zwischen Bühl und Hagenau (F). 

 

Der nördliche Teil des Planungsraums liegt im Vogelschutz-Gebiet 7314-441 „Acher-

Niederung“. 

 

 weitere Ausführungen: siehe Unterlage 1 

 
 
 
 
2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 

 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen Dimensi-
onierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene Maßstä-
be zu wählen. 
 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen (LBP) enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

   

3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 
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Anschrift *  Telefon * Fax * 

Emch+Berger GmbH 

Ingenieure und Planer 

Umwelt- und Landschaftsplanung 

 (0721) 91 37 94-0 (0721) 91 37 94-20 

Lorenzstraße 34    

76135 Karlsruhe  e-mail *   

http://eb-umwelt.de  
info@eb-umwelt.de 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 

 

 

22.09.2020 
31.10.2024 

   

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  

§ 34 Abs. 1a BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde erhält-

lich oder unter http://natura2000-bw.de  
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4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 

 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 

Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets? 

 weiter bei Ziffer 4.2 
 

Vermerke der zuständi-

gen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 
 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 sonstigen Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 1a Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 
 

Fristablauf: 
      

 

  (1 Monat nach Ein-

gang der Anzeige) 
 

 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 

von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich charakte-

ristischer Arten) oder Lebensräume von 

Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren Le-

bensraum kann grundsätzlich durch fol-

gende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 

werden: 

Vermerke der zuständi-

gen Behörde 

 

 

 Eisvogel (Alcedo atthis) 

 

Keine Beeinträchtigungen. 

Lebensraum Acherner Mühlbach wird vom 

Vorhaben nicht verändert und nicht beein-

flusst. 

 

 Weißstorch (Ciconia ciconia) Keine Beeinträchtigungen. 

Wiesen westlich der L87a sind zwar als Le-

bensstätte des Weißstorch abgegrenzt, kein 

indirekter Lebensraumverlust, da Art ohne 

spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen 

und keiner Relevanz durch Verkehrslärm 

auch als unempfindlich gegenüber Störungen 

durch Fußgänger und Radfahrer beurteilt 

wird. 
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 Lebensraumtyp (einschließlich charakte-

ristischer Arten) oder Lebensräume von 

Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren Le-

bensraum kann grundsätzlich durch fol-

gende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 

werden: 

Vermerke der zuständi-

gen Behörde 

 

 

 Kornweihe (Circus cyaneus) Mögliche keine Beeinträchtigung: 

Wiesen westlich der L87a sind als Lebens-

stätte der Kornweihe abgegrenzt (kein Brut-

vorkommen, Kornweihe ist entsprechend der 

kommentierten RL Baden-Württembergs 

(KRAMER et al. 2022) in Baden-

Württemberg als Brutvogel ausgestorben), 

indirekter Lebensraumverlust durch Empfind-

lichkeit gegenüber optischen Signalen und 

somit gegenüber Fußgängern und Radfah-

rern möglich für Brutvögel nicht gegeben. 

 

 Wachtel (Coturnix coturnix) Keine Beeinträchtigung 

Art ist zwar laut Managementplan als nicht 

jährlicher Brutvogel in der Laufer/Sasbacher 

Mark bekannt, die Wachtel gilt jedoch als stö-

rungstolerant. 

 

 Baumfalke (Falco subbuteo) Keine erhebliche Beeinträchtigung. 

Wiesen westlich der L87a zählen zur abge-

grenzten Lebensstätte des Baumfalken, sind 

jedoch aufgrund fehlender Gehölzstrukturen 

allenfalls als Nahrungshabitate relevant,  

Mögliche Brutplätze am Waldrand befinden 

sich in > 150 m Entfernung zum Rad- und 

Wirtschaftsweg. 

 

 Bekassine (Gallinago gallinago) Keine Beeinträchtigung: 

Keine aktuellen Bruthinweise, in 2017 wur-

den 2 rastende Exemplare beobachtet, Vor-

belastung und Meideeffekte zur L87a auf-

grund einer lärmbedingten erhöhten Gefähr-

dung bereits vorhanden, keine zusätzlichen 

Meideeffekte durch Fußgänger und Radfah-

rer zu erwarten. 

 

 Neuntöter (Lanius collurio) Keine erhebliche Beeinträchtigung: 

Wiesen westlich der L87a sind als Lebens-

stätte des Neuntöters abgegrenzt, indirekter 

Lebensraumverlust der sehr störungsanfälli-

gen Art wird aufgrund der > 100 m Entfer-

nung von geeigneten Heckenstrukturen ent-

lang des Acherner Mühlbachs zum geplanten 

Rad- und Wirtschaftsweg und der bereits be-

stehenden Vorbelastung und Meideeffekte 

zur L87a für die Flächen westlich der L87a 

als nicht erheblich erachtet. 
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 Lebensraumtyp (einschließlich charakte-

ristischer Arten) oder Lebensräume von 

Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren Le-

bensraum kann grundsätzlich durch fol-

gende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 

werden: 

Vermerke der zuständi-

gen Behörde 

 

 

 Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) Keine Beeinträchtigung 

Keine Hinweise auf Vorkommen im näheren 

Umfeld zur L87a 

 

 Grauammer (Miliaria calandra) Keine Beeinträchtigung: 

Keine Hinweise auf aktuelle Vorkommen im 

näheren Umfeld zur L87a. 

 

 Schwarzmilan (Milvus migrans) Keine Beeinträchtigung 

in den Wiesenflächen westlich der L87a ist 

der Schwarzmilan regelmäßiger Nahrungs-

gast, Brutplatz wird in der näheren Umge-

bung (Wald der Gehölze am Acherner Mühl-

bach) vermutet, Wiesen und Gehölze werden 

durch das Vorhaben nicht beansprucht. 

 

 Rotmilan (Milvus milvus) Keine Beeinträchtigung 

in den Wiesenflächen westlich der L87a ist 

der Rotmilan unregelmäßiger Nahrungsgast, 

Wiesen werden durch das Vorhaben nicht 

beansprucht. 

 

 Großer Brachvogel (Numenius arquata) Siehe Unterlage 19.4.2  

 Wespenbussard (Pernis apivorus) Keine Beeinträchtigung 

Keine Hinweise auf Vorkommen im näheren 

Umfeld zur L87a 

 

 Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) Mögliche Beeinträchtigung: 

Wiesen westlich der L87a sind als Lebens-

stätte des Schwarzkehlchens abgegrenzt, in-

direkter Lebensraumverlust durch mäßige 

geringe Empfindlichkeit gegenüber optischen 

Signalen und somit gegenüber Fußgängern 

und Radfahrern möglich nicht zu erwarten. 

 

 Kiebitz (Vanellus vanellus) Keine Beeinträchtigung 

Lebensstätte des Kiebitzes befindet sich 

durch den Wald und die Gehölze von der 

L87a abgeschirmten Flächen in ausreichen-

der Entfernung zum Vorhaben. 

 

 

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 

 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 

 

 weitere Ausführungen: siehe LBP 
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6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 
anhand vorhandener Unterlagen 

 

 mögliche erhebliche Beein-

trächtigungen 

betroffene Le-

bensraumtypen 

oder Arten *) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder Lebens-

stätten von Arten (Art der Wirkung, Intensität, 

Grad der Beeinträchtigung) 

Vermerke 

der zustän-

digen Be-

hörde 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust 

(Versiegelung) 

Kornweihe 

Schwarzkehlchen 

Keine Beeinträchtigungen: 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (Ver-

siegelung) ausschließlich östlich der L87a außer-

halb der abgegrenzten Lebensstätten 

 

6.1.2 Flächenumwandlung Kornweihe 

Schwarzkehlchen 

Keine Beeinträchtigungen: 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (Um-

wandlung) ausschließlich östlich der L87a außer-

halb der abgegrenzten Lebensstätten 

 

6.1.3 Nutzungsänderung - -  

6.1.4 Zerschneidung, Fragmentie-

rung von Natura 2000-

Lebensräumen  

- -  

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 

Wasserregimes  

-   

                      

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen   - -  

6.2.2 akustische Veränderungen  - -  

6.2.3 optische Wirkungen  Kornweihe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwarzkehlchen 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch Meideeffek-

te durch Fußgänger und Radfahrer können durch 

Lebensraum verbessernde Maßnahmen im Vo-

gelschutzgebiet ausgeschlossen werden. Die ins-

besondere für den Großen Brachvogel vorgese-

henen Vorsorgemaßnahmen (Anlage von Flut-

mulden, Wiedervernässung durch Grabenverfül-

lung) dienen auch den weiteren wiesenbrütenden 

Arten der Sasbacher Mark. 

Für rastende oder überwinternde Kornweihen 

verbleibt eine ausreichend große Wiesenfläche 

als Ausweichmöglichkeit, so dass – insbesondere 

unter Betrachtung der durch den Verkehr auf der 

L 87a bereits bestehenden Vorbelastung – keine 

erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigung 

zu verzeichnen ist. Vorsorgemaßnahmen sind 

daher nicht erforderlich 

 

Das Schwarzkehlchen hat eine planerisch zu be-

rücksichtigende Fluchtdistanz“ von 40 m und ist 
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 mögliche erhebliche Beein-

trächtigungen 

betroffene Le-

bensraumtypen 

oder Arten *) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder Lebens-

stätten von Arten (Art der Wirkung, Intensität, 

Grad der Beeinträchtigung) 

Vermerke 

der zustän-

digen Be-

hörde 

damit nicht als störungsempfindliche Art anzu-

sprechen.  

Daher kommt zu keiner erheblichen betriebs-

bedingten Beeinträchtigung. Vorsorgemaß-

nahmen sind daher nicht erforderlich. 

 

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 

und Mesoklimas  

       -  

6.2.5 Gewässerausbau - -  

6.2.6 Einleitungen in Gewässer 

(stofflich, thermisch, hydrau-

lischer Stress)  

- -  

6.2.7 Zerschneidung, Fragmentie-

rung, Kollision  

- -  

6.2.8 Straßenverkehrsbedingte 

Emissionen und Störungen  

- -  

                         

6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 

(Arbeitsflächen, Baustellen-

einrichtung) 

Kornweihe 

Schwarzkehlchen 

Keine Beeinträchtigungen  

baubedingte Flächeninanspruchnahme aus-

schließlich östlich der L87a außerhalb der abge-

grenzten Lebensstätten 

 

6.3.2 Emissionen        Lärm- und Abgasemissionen durch die Bautätig-

keit sind gegenüber dem Straßenverkehr ver-

nachlässigbar gering. 

 

6.3.3 akustische Wirkungen Kornweihe 

Schwarzkehlchen 

Vorübergehende Störungen (Beunruhigung) der 

Tierwelt durch baubedingte optische und akusti-

sche Emissionen werden bei einer Baufeldfreima-

chung und Bauarbeiten von Mitte August bis En-

de Januar ausgeschlossen,  

das Schwarzkehlchen wird zudem mit einer pla-

nerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz“ von 

40 m nicht als störungsempfindliche Art bewertet.  

 

6.3.4                     

                         

 

*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische Be-

zeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 

 

 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige Ge-

bietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 

 

**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
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7. Summationswirkung 

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden 
oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete 
erheblich beeinträchtigt werden?  

 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 
 

 betroffener 

Lebensraum-

typ oder Art 

mit welchen Planungen oder Maßnahmen 

kann das Vorhaben in der Summation zu er-

heblichen Beeinträchtigungen führen? 

welche Wirkungen sind 

betroffen? 

Vermerke der 

zuständigen 

Behörde 

7.1     
7.2     
7.3     
7.4     
7.5     
     

 
 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  
 
8. Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine Be-
einträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

Die in der NATURA-2000-Verträglichkeitsprüfung für den Großen Brachvogel dargestellten Schadensbegrenzungs- 

und Lebensraum verbessernde Maßnahmen dienen auch weiteren im Vogelschutzgebiet vorkommenden störungs-

empfindlichen Arten, so dass keine erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Natu-

ra2000-Gebiet auftreten. 

 

 weitere Ausführungen: siehe LBP 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  
 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon ausge-
gangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des / der 
oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung:        

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-Gebiets 
/ Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung muss 
durchgeführt werden.  

 

 Begründung:        

 

 

Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 

Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 


